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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2024           Freitag, 26. April 2024             Nr. 16 
__________________________________________________________________________________ 

 

I n h a l t 
 
 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 

 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Leiblfing 

 
 

Vollzug der Wassergesetze, 
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes an der Alz (Fkm. 36,1 bis Fkm. 0,0) im 

Landkreis Altötting 
 
 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ) 
des Landkreises Altötting über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich 

Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2024 
 
 

Verordnung des Landratsamtes Altötting über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung 
Perach, Gemeinde Perach, Landkreis Altötting zum Schutz des Brunnen III Kohlpoint für die 

öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Perach 
 
 

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG);  

Antrag von Marcel Moreth auf Erteilung einer Planfeststellung bzw. Plangenehmigung gemäß 
§ 68 WHG für die Errichtung einer Löschteichanlage auf Fl.Nr. 174 Gem. Oberpleiskirchen, 

Gemeinde Pleiskirchen; 
Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur UVP-Pflicht gem. § 7 Abs. 1, § 5 Abs. 2 UVPG 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Ioan-Cornel Roi zuletzt bekannte Anschrift: Achatz 2, 84508 Burgkirchen, ist am 
17.04.2024 unter dem Aktenzeichen SG16 / BA / AÖ-BI2017 ein Bescheid erlassen worden. 
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Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als zugesellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 18.04.2024 
Landratsamt Altötting 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr. 31 – Az. 1403/6.3 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Leiblfing  
 

I. 
Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Gemeinde Leiblfing wurde eine Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund des Übergangs von 
Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 
Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 
 

II. 

 
Zweckvereinbarung 

zwischen dem 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

Werkstraße 1, 84513 Töging a. Inn, 
vertreten durch 

den Verbandsvorsitzenden Dr. Tobias Windhorst 
(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und 
der Gemeinde Leiblfing, 

Landkreis Straubing-Bogen, 
Regierungsbezirk Niederbayern, 

vertreten durch den ersten Bürgermeister Josef Moll  
(nachfolgend Gemeinde genannt) 

 
 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen Fassung, in 
Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 16. November 2023, schließen die oben genannten Körperschaften folgende 
 

Zweckvereinbarung 
zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 

im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 
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§ 1 Grundsatz 

 
(1) 1Nach § 88 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung über die Zuständigkeit (ZustV) ist auch eine 
Gemeinde in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 
2Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 ZustV ist eine Gemeinde auch für die weitere Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit sie 
diese Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 
 
(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 1 
beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 
 
(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 
 
(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3 IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 
 

§ 2 Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

 
(1) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt die Zuständigkeiten nach § 
88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden vom Gemeinderat 
beschlossenen Umfang: 
 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 und 
weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
(Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 

  
(2) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse bei der 
Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 
 
(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die Gemeinde die grundsätzliche Vereinbarung 
nach § 1 Abs. 4. 2Die Gemeinde entscheidet darüber hinaus in eigener Zuständigkeit über 
den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und Überwachungstätigkeit 
sowie dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben gebunden. 3Sie kann jederzeit die 
Überwachung aussetzen und bei Bedarf wiederaufnehmen. 4Die hierfür notwendigen 
Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten an. 
 
(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt der 
Gemeinde. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 
 

§ 3 Personal 

 
(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der Gemeinde tätig werden. 
 
(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 
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§ 4 Kosten  

 
(1) Die Gemeinde entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
(2) Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS.  
 

§ 5 Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

 
(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen ausschließlich der Gemeinde zu, in deren Gebiet die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 
 
(2) Die Gemeinde erhält vom Zweckverband monatlich eine Aufstellung über die 
festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und deren Eingänge. 
 

§ 6 Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

 
(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist daher 
durch den Gemeinderat (Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass vor 
Ablauf der Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein 
entsprechender Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Gemeinde bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 
 
(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 
 
(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 

§ 7 Änderung des Übertragungsumfanges 

 
1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des Abschlusses 
einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen auf die 
ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 
 

§ 8 Streitigkeiten und Schlichtung 

 
Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 
 

§ 9 Inkrafttreten 

 
(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre. 
(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
Gemeinde sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
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Töging a. Inn, den 05.04.2024                        Leiblfing, den 15.04.2024 
für den Zweckverband für die Gemeinde Leiblfing 
 
 
 
..................................................  ................................................. 
Dr. Tobias Windhorst  Josef Moll 
Verbandsvorsitzender Erster Bürgermeister 
 
                               Siegel                                     Siegel                   

 

 
                                                                      

III. 
 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 11.04.2024, Az. 31-
1403/6.2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 23.04.2024 
Landratsamt Altötting 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vollzug der Wassergesetze, 
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes an der Alz (Fkm. 36,1 bis Fkm. 0,0) im 
Landkreis Altötting 
 
 
Nach § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit Art. 46 Abs. 3 Satz 
1 des Bayerischen Verwaltungsgesetzes (BayWG) sind die Länder verpflichtet, innerhalb der 
Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) mindestens die Gebiete, in denen 
ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist 
(Bemessungshochwasser HQ100) durch Rechtsverordnung, die von der 
Kreisverwaltungsbehörde zu erlassen ist, festzusetzen. 
 
Die Alz im Landkreis Altötting beginnend auf ca. Fkm. 36,1, Gemeinde Feichten a. d. Alz bis 
zur Mündung in den Inn bei Marktl wurde vom Bayerischen Landesamt für Umwelt als 
Gewässerabschnitt mit potentiell signifikanten Hochwasserrisiko gem. § 73 WHG bestimmt. 
Das Landratsamt Altötting ist verpflichtet, dass vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
innerhalb des Risikogebietes für das Bemessungshochwasser HQ100 ermittelte 
Überschwemmungsgebiet durch Rechtsverordnung festzusetzen. 
Der Festsetzung sind die vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein übermittelten Unterlagen zu 
Grunde zu legen.  
 
Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind in den Übersichtskarten im Maßstab 1 : 
25.000 und den Detailkarten K 1 bis K 18 im Maßstab von 1 : 2.500 eingetragen, die dem 
Verordnungsentwurf als Anlage beigefügt sind. 
 
Die vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein übermittelten Unterlagen mit Verordnungsentwurf 
und Darstellung der Rechtslage werden vom  
 

06.05.2024 bis 05.06.2024 
 
bei der Gemeinde Burgkirchen a. d. Alz, Herr Schäfer, Max-Planck-Platz 5, 84508 Burgkirchen 
a. d. Alz, Zimmer 18. 1. OG, 
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bei der Gemeinde Emmerting, Frau Nemecek, Untere Dorfstraße 3, 84547 Emmerting, 
Zimmer: OG 13, 
 
bei der Gemeinde Mehring, Scheibelbergstraße 2, 84561 Mehring 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach, Frau Grafetstetter, Hauptstraße 21, 84558 
Kirchweidach,  
 
bei der Gemeinde Garching a. d. Alz, Herr Bonimeier, Rathausplatz 1, 84518 Garching a. d. 
Alz, Zimmer: 108, 
 
in der Gemeinde Unterneukirchen, Herr Englert, Rathausplatz 11, 84579 Unterneukirchen, 
Zimmer: R09, 2. OG, 
 
bei der Gemeinde Kastl, Altöttinger Straße 35, 84556 Kastl 
 
im Markt Marktl, Herr Glas, Marktplatz 1, 84533 Marktl, 
 
bei der Stadt Neuötting, Frau Samadraxha, Ludwigstraße 62, 84524 Neuötting, Zimmer: 1.19, 
 
Landratsamt Altötting, Frau Maier, Bahnhofstraße 13, 84503 Altötting, Zimmer SE09, 
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt. Die Unterlagen sind 
auch im Internet unter der Adresse www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-
mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/ bereitgestellt. Maßgeblich ist der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 19.06.2024 schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Burgkirchen a. d. Alz, Gemeinde Emmerting, 
Gemeinde Mehring, Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach, Gemeinde Garching a. d. Alz, 
Gemeinde Unterneukirchen, Gemeinde Kastl, dem Markt Marktl, der Stadt Neuötting oder 
beim Landratsamt Altötting (Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting) Einwendungen gegen das 
Vorhaben erheben.  
 
Zur Fristwahrung ist der Eingang bei der Gemeinde Burgkirchen a. d. Alz, Gemeinde 
Emmerting, Gemeinde Mehring, Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach, Gemeinde Garching 
a. d. Alz, Gemeinde Unterneukirchen, Gemeinde Kastl, dem Markt Marktl, der Stadt Neuötting 
oder beim Landratsamt Altötting maßgeblich. 
 
Die Erhebung von Einwendungen in elektronischer Form (einfache E-Mail) genügt 
grundsätzlich nicht der erforderlichen Schriftform. Hiervon ausgenommen sind Einwendungen 
Stellungnahmen per E-Mail an das Landratsamt Altötting (poststelle@lra-aoe.de oder an 
poststelle@lra-aoe.de-mail.de), die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
sind. 
 
Das Landratsamt Altötting ist von Gesetzes wegen gehalten, darauf hinzuweisen, dass 
Einwendungen nach Ablauf der genannten Frist mit Wirkung für das Festsetzungsverfahren 
ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird das Landratsamt Altötting die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen sowie die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen der Behörden zu dem 
Vorhaben mit dem Vorhabensträger, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtern. 
 
Der Erörterungstermin wird gesondert ortsüblich bekanntgemacht. Diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, werden über den Termin darüber hinaus schriftlich 
benachrichtigt.  
 

http://www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/
http://www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/
mailto:poststelle@lra-aoe.de
mailto:poststelle@lra-aoe.de-mail.de


79 

Schriftliche Benachrichtigungen über den Erörterungstermin können durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  
 
Wer Bedenken oder Anregungen vorgebracht hat, die beim Erlass der Rechtsverordnung nicht 
berücksichtigt wurden, wird über die Gründe informiert.  
 
Altötting, 24.04.2024 
Landratsamt Altötting  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 ) des Landkreises Altötting über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2024 
 

Hintergrund 
 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte 
Deutschlandticket als digitales und deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige 
Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen Angebot die 
Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Aufgrund der 
beim Erlass der allgemeinen Vorschrift noch ausstehenden bundesweiten Entscheidungen zur 
Ausgestaltung des Deutschlandtickets im Jahr 2024 war entsprechend einem bundesweit 
abgestimmten Vorgehen die Umsetzung des Deutschlandtickets im Kalenderjahr 2024 nahezu 
flächendeckend zunächst bis zum 30. April 2024 vorgenommen worden. Die 
Verkehrsministerkonferenz hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 festgestellt, dass unter der 
Annahme der in der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs mit Herrn 
Bundeskanzler vom 6. November 2023 beschlossenen Übertragung der Finanzierungsmittel 
aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Mittel auch 
ohne eine Anhebung des Deutschlandticketpreises im Kalenderjahr 2024 ausreichen werden. 
 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese 
Bevölkerungsgruppen ein attraktives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket 
ist 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket reduziert. Diese weitergehende 
preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getragen. 
 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des 
Deutschlandtickets einschließlich des Ermäßigungstickets im Verhältnis zu den 
Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu 
regeln. 
 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem 
Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu 
gewährleisten, erlässt der Landkreis Altötting eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die 
allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im 
Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Altötting tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen 
ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich der 
hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Richtlinien des 
Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 
2024 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2024, Anlage 2). Hierdurch werden die Vorgaben zum 
Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Altötting im 
Kalenderjahr 2024 umgesetzt. Der ÖPNV im Landkreis Altötting wird von den zwei 
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selbstständigen Aufgabenträgern, d.h. dem Landkreis Altötting und der Stadt Burghausen 
durchgeführt. Das Angebot für die Fahrgäste erstreckt sich dabei auf die 
Zuständigkeitsgebiete aller Aufgabenträger, die im Landkreis Altötting zusammenarbeiten. Die 
hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das gesamte Kalenderjahr 2024 und ersetzt somit die 
entsprechend dem oben genannten bundesweit abgestimmten Vorgehen zunächst b bis zum 
30. April 2024 vom Landkreis Altötting befristete erlassene allgemeine Vorschrift vom 
22.12.2023. 
 

Allgemeinverfügung 
 

1.  Rechtsgrundlagen 
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Altötting die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur 
Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen 
Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für 
finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 
Deutschlandticket im Kalenderjahr 2024. 
 
2.  Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  
 
2.1  Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu 

Ziffer 2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind 
verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das 
Deutschlandticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 
Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den 
Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend Ziffer 2.2 anzuerkennen (im 
Folgenden Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht).  

 
2.2  Die Tarifanerkennung im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen 

mit einem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden 
Tarifbedingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils 
geltenden Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den 
Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des 
Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit 
vorhanden gelten diesbezüglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils 
zuständigen Behörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Ziffer 3.1). Die 
Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des 
Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten 
Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein 
bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 
Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden 
Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend 
sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende 
Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem 
Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der 
den Soll-Einnahmewert 2024 übersteigende Betrag entsprechend den Vorgaben eines 
unter Beteiligung der Betroffenen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen 
und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der Einnahmeaufteilung 
sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn 
und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, 
Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei 
entsprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen 
vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit 
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einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des 
Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist 
technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit 
abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

 
2.3  Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung 

von Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen 
ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die 
Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets 
zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt 
vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit 
dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern 
anzusetzen. 

 
2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das 

gesamte Gebiet, für das der Landkreis Altötting unter Berücksichtigung von bestehenden 
Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen 
Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat.  

 
3.  Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von 
Umsetzungsvereinbarungen 
 
3.1  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr 

auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den 
Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur 
Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine 
entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt 
sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden 
Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der 
Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen 
sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser 
allgemeinen Vorschrift. 

 
3.2  Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können 

zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, 
Umsetzungsvereinbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem 
Landkreis Altötting abgeschlossen werden. In der Umsetzungsvereinbarung kann 
insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der 
Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt werden. Die 
Umsetzungsvereinbarung begründet keine eigenständigen Tarifanerkennungspflichten 
oder Ausgleichsansprüche.  

 
4.  Ausgleichsleistungen 
 
4.1  Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch 

auf Ausgleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets 
entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus 
einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-
Fall“) und der Situation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter 
Berücksichtigung sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen Effekte. 
Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die 
Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu 
regeln. 
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In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 4.3.1 bis 
4.3.4 der Richtlinien Bayern 2024 (Anlage 2).  

 
Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den Monaten 
Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-
Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 
zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten 
zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-
Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim 
Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen im 
Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach 
Ziffer 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung 
der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsveränderung durch die Nutzung von 
entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder 
Prognosedaten bereits berücksichtigt ist. 
  
Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist 
im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 
Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung 
der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach 
Maßgabe von Ziffer 4.1.4 erforderlich. 

 
4.1.1 Bezüglich der im „Ohne-Fall“ (siehe Ziffer 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 

gewährten Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung 
von Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets 
eine entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen 
erforderlich.  

 
Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich nach § 
45a PBefG wird durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen 
erhalten für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 
30. September 2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung 
Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer 
Genehmigung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 
2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon 
ausgenommen sind eigenwirtschaftliche Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine 
Vorabbekanntmachung, die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, 
durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen kann auch nach dem 31. 
Dezember 2024 beginnen; Verkehrsunternehmen erhalten in diesem Fall während der 
gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

 
Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 
1. Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei 
entsprechender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der 
Ausgleichsanspruch des Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der 
Ausgleich wird bei Änderungen des Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die 
zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten 
Beträge sind gesondert auszuweisen. Näheres hierzu regelt Ziffer 5.5.3. 
 
Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG 
gewährten Beträge wird dabei pauschaliert auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im 
Jahr 2019 ermittelt und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten 
Prognose einer linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-
Ausgleichsleistungen aus dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer über das DTBY-
Portal  bei dem Auftraggeber bis zum 1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 Prozent 
der Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt entsprechend dem 
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in Anlage 3 beschriebenen Verfahren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die 
Berechnung der linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-
Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Auftragnehmer und beantragt auf dieser 
Grundlage die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.  

 
Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkehre im Zeitraum 
von 2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die Vorauszahlungen auf Grundlage 
der im Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshöhe. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber eine valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur 
Verfügung. Der Auftraggeber prüft diese Berechnung zusammen mit der zuständigen 
Regierung, insbesondere unter Rückgriff auf die Zahl der Auszubildenden und 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in den Jahren 2023 
oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, vom Aufgabenträger und der 
Regierung geprüfte und bestätigte Berechnung des Unternehmens die Grundlage des 
Ausgleichs. Diese greift insbesondere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der Bestandssicherung zurück.  

 
Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche 
Veränderungen des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten 
Ausgleichsleistungen wertanteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen 
verringert sich bei Auslaufen einzelner Liniengenehmigungen entsprechend den 
Wertanteilen der jeweiligen Linien.  
 
Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift. 

 
Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. 
Erforderlichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit 
dieser allgemeinen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Ziffern 4.3.4 finden 
entsprechend Anwendung. 

 
4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. 

Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. 
SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf 
bezogene Ausgleichsregelungen des Landkreises Altötting (zum Beispiel aktuell für das 
Jugend-Freizeit-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung 
beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere 
bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist 
sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach 
gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten 
Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 5) jeweils getrennt 
und nachvollziehbar darzustellen. 

 
4.1.3 Der Landkreis Altötting kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und 

Ausgleichsregelungen treffen. 
 
4.1.4 Entsprechend Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 ergibt sich die Höhe der 

Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der 
Differenz zwischen den nach Ziffer 4.3.1.2 Satz 3 der Richtlinien Bayern 2024 
anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem 
Verkauf der Ermäßigungstickets.  

 
4.2  Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.  
 
4.3  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt 

auf den finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 
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Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. 
Diesbezüglich gilt: 

  
4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen 

Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe 
aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für 
die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen 
auf die Kosten und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen 
erfolgt eine Gegenüberstellung der Differenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls 
entsprechend Ziffer 4.1. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können 
berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen 
auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Ziffer 4.1. 

 
4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei 

gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das 
Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährleistung eines 
Anreizes gemäß Ziffer 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick 
auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist im 
Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

 
4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 
 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 des Anhangs der Verordnung   
(EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten. 

 
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 gilt Ziffer 4.3.4. 
 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer 
Überkompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 
Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Ziffer 
6 des Anhangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 
Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den 
finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht 
übersteigen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5 
Prozent vom Umsatz für die zugrundeliegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein 
höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, wenn die 
Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit 
mehreren Bietern vergeben wurde und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es 
über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der 
Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den 
zugrundeliegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunternehmen stellt die für 
die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur 
Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. 
Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 
sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen 
für den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und 
Angebotsunterbrechungen sind entsprechend Ziffer 4.1 angemessen zu berücksichtigen. 
Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch 
den Landkreis Altötting oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. 
ZIffer 5.8). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine 
unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts 
aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in 
Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Ziffer 4.3.1 differenziert nach 
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gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 
2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der 
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte 
Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf 
jeden bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen 
Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das 
Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere 
eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht 
werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat 
das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer 
unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation 
zurückzuzahlen.  

 
5.  Darlegungs- und Nachweispflichten 
 
5.1  Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in 

dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die 
Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung 
dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu 
machen.  

 
5.2  Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den 

Vormonat alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe des 
Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei 
hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Ziffer 5.3 der 
Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen 
werden verpflichtet, die selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten 
Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar 
an die in Ziffer 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die 
Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive 
tariflicher Fortschreibung gemäß Richtlinien Bayern 2024 an die in Ziffer 5.3 der 
Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das gesamte 
Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024 zu melden. Die Meldung muss den technischen 
Voraussetzungen entsprechen, die von der in Ziffer 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 
benannten Clearingstelle vorgegeben werden 
(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis Altötting erhält eine 
Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die Verkehrsunternehmen verpflichtet, die 
Meldungen an die benannte Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal einzustellen. 
Die Meldung kann auch über einen von ihnen beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die 
zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung an die benannte 
Clearingstelle erfolgen. Meldungen betreffend das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 an 
die oben genannte Clearingstelle gesandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in das 
DTBY-Portal nachzutragen. 

 
5.3  Für die Antragstellung des Landkreises Altötting beim Freistaat Bayern am 30. September 

2024 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 9. August vorzulegen: 
 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen 
entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Berechnungsmethode; 

 
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den im 

DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie 
weitere begründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der 
Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das 
Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst 
vorzulegen; 
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- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY-
Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind 
getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 
getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) 
Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 
Verbundorganisationen erstellt werden; 

 
- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entsprechend 

den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. 
Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 
getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) 
Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 
Verbundorganisationen erstellt werden. 

 
5.4  Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 

2025 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 
 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf 
getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind 
getrennt nach den vorhandenen einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) 
Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen; 

 
Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnungen 
offenzulegen. 

  
5.5  Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die nachfolgend aufgeführten Daten 

und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen 
offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das 
endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 
31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand 
der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine 
spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt. 

 
5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden 

Daten und Nachweise vorzulegen: 
 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, 
Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig 
ist; 

 
- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise 

und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des 
Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum 
von Januar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

 
- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Einnahmen im 

Kalenderjahr 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für die hochgerechneten als 
auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige 
Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen. 

 
5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2024 bis 

Dezember 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 
 

- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die 
jeweilige Höhe des Tarifs;  
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- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder 

es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt: die mittels der aus der 
Berechnung nach Ziffer 4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 2024 abgeleiteten 
durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jeweiligen 
rechnerischen Tarifs; 

 
- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2025; 
 
- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern im 

Kalenderjahr 2024 und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019.  
 

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das 
Kalenderjahr 2024 vorzulegen: 

 
- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 

2024 bis Dezember 2024; 
 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 
Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

 
- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf 

Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 
 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der 
Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder 
anerkennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

 
- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei 

Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen 
Zuständigkeitsgebiet für die Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; sollte der 
Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des 
jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in 
diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen; 

 
- soweit Ziffer 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, 

ist eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 
 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf 
getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 
(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind 
getrennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne 
Semesterticket darzustellen; 

 
- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets 

entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024 
ausgeglichen werden; 

 
- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf 

Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 
 
- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen 

Vorschriften; 
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- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug 
auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die 
Monate Januar 2024 bis Dezember 2024 ergeben; 

 
- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminderungen 

aus Vertriebsprovisionen oder Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 
 

5.5.4  Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die 
gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der 
einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen 
vorzulegen:  

 
- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und 

Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und 
allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der 
Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

 
- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelderlöse 

differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich 
der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das 
Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei 
Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen 
Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen; 

 
- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und 

Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und 
Personenkilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen 
Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 

 
- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese 
sind von den tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und 
den hierfür gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein 
doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist; 

 
- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 einschließlich 

Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 
Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

 
- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten. 
 

5.6  Der Landkreis Altötting kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben 
und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den 
Richtlinien Bayern 2024 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie 
Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. 
Werden die unter Ziffern 5.2 bis 5.5 genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 
geforderten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die 
Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt 
werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzahlen. 

 
5.7  Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 

Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei 
eigenwirtschaftlichen Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende 
Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im Einzelfall 
können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser 
allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden. 
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5.8  Der Landkreis Altötting kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder 
ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf 
entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

 
5.9  Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. 

personenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. 
Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende 
Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu 
entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis 
Altötting getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden 
Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

 
6.  Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 
 
6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der 

Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde 
dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 6.2 und Ziffer 
6.3. 

 
6.2  Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag 

eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig 
gewährten Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 
19. Februar 2024 über das DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis August 2024 
erhalten die Verkehrsunternehmen auf Antrag eine zweite Abschlagszahlung 
entsprechend dem für den Zeitraum Mai bis August 2024 gemäß den Vorgaben des 
DTBY-Portals prognostizierten Ausgleichsbedarf für das Jahr 2024. Der Antrag auf zweite 
Abschlagszahlung war bis zum 15. April 2024 über das DTBY-Portal an den 
Aufgabenträger zu stellen. Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate September bis 
Dezember 2024 wird auf Antrag entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf gewährt. Der 
Antrag ist bis zum 15. Juli 2024 über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu stellen. 
Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete 
Abwicklung der dritten Abschlagszahlung richtet sich nach den entsprechenden, durch 
das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY-
Portal. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der 
Leistungen erforderlich ist.  

 
6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 6.2 gewährt der Aufgabenträger 

Landkreis Altötting Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die 
Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die 
Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats können 
Abschlagszahlungen über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl 
der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe der 
Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das 
Verkehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters 
bedienen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der 
Leistungen erforderlich ist.  

 
6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen 

Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Ziffern 6.2 
und 6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine 
Regelung zu Nachzahlungen und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder 
Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

 
 



90 

7.  Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
 
7.1  Der Landkreis Altötting ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift 

gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, 
sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil 
der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit den 
Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts 
nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2  Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit 
dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen 
eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser 
allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. 
die Geheimhaltung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

 
8.  Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 
 
8.1  Diese allgemeine Vorschrift tritt Am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landkreises Altötting in Kraft (Art. 42 Abs. 4 Satz 4 i.V. Art. 44 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz). Mit Inkrafttreten der hiesigen allgemeinen Vorschrift wird 
die bisherige allgemeine Vorschrift über die Festsetzung des Deutschlandtickets 
einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif des Landkreises Altötting vom 
22.12.2023 (Amtsblatt Nr. 46 vom 22.12.2023, S. 245 ff.) abgelöst und tritt außer Kraft. 
Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das 
Kalenderjahr 2024 erfolgt somit gesamthaft und vollständig über die hiesige allgemeine 
Vorschrift.  

 
8.2  Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des 

Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 wird 
auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch 
die Verkehrsunternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung). Die allgemeine 
Vorschrift kann durch Änderungs-Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder 
aufgehoben werden. Die allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur 
Anerkennung des Deutschlandtickets kann insbesondere dann außer Kraft gesetzt 
werden, wenn keine ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr 
sichergestellt ist, um die auf Basis der Allgemeinverfügung bestehenden 
Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei 
dem örtlich zuständigen Bayerischen Verwaltungsgericht erhoben werden.  
 
Örtlich zuständig ist das Bayerische Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk der Kläger seinen 
Sitz oder Wohnsitz hat:  
 

- Regierungsbezirk Oberbayern: Verwaltungsgericht München in 80335 München, 
Bayerstraße 30,  

 
- Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz: Verwaltungsgericht Regensburg in 

93047 Regensburg, Haidplatz 1, 
 
- Regierungsbezirk Oberfranken: Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, 

Friedrichstraße 16,  
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- Regierungsbezirk Unterfranken: Verwaltungsgericht Würzburg in 97082 Würzburg, 

Burkarderstraße 26, 
 
- Regierungsbezirk Mittelfranken: Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach, 

Promenade 24—28, 
 
- Regierungsbezirk Schwaben: Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, 

Kornhausgasse 4.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungsgericht München 
in 80335 München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig. 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E—Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 1. Januar 2022 muss der in 555d VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung) genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
______________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 
für das Jahr 2024 

 
Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 
dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtlinien 
Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024) vom 22. Januar 2024  

 
Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je 

Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in 
Nachfolge des Ausgleichs nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes 

 
Die Anlagen sowie die Allgemeinverfügung im Original können im Landratsamt Altötting, 
Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting (Zimmer 2.01, ÖPNV) eingesehen werden. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verordnung des Landratsamtes Altötting über das Wasserschutzgebiet in der 
Gemarkung Perach, Gemeinde Perach, Landkreis Altötting zum Schutz des Brunnen III 
Kohlpoint für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Perach 
 

vom 19.04.2024 
 
Das Landratsamt Altötting erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetzes – WHG) i.d.F. der 



92 

Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Ersten Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1408) 
i.V. mit § 49 Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl. I. S. 905), zuletzt geändert 
durch Art. 256 der Elften Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 
1328) i.V.m. § 11 Nr. 4 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28.01.2014 (GVBl S. 22, 
BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 14a der Verordnung vom 2. Februar 2021 (GVBl S. 26) 
geändert worden ist, Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-11-U), zuletzt   
geändert   durch  § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23.Dezember 2019 (GVBl. S. 737) folgende  
 
 

Verordnung 
 

§ 1 Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für Perach durch die Gemeinde Perach, 
Kirchgasse 8, 84567 Perach wird in der Gemeinde Perach das in § 2 näher umschriebene 
Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 8 
erlassen. 
 

§ 2 Schutzgebiet 
 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
 
einer Weiteren Schutzzone,  
einer Engeren Schutzzone und 
einem Fassungsbereich. 
 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1 

wiedergegebenen Lageplan eingetragen. Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan 
im Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Altötting und in der 
Gemeindeverwaltung Perach sowie der Verwaltungsgemeinschaft Reischach niedergelegt 
ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der 
Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die 
Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der kennzeichnenden Linie.  

 
(3) Veränderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich wird durch eine ca. 2 m hohe Umzäunung, die Engere Schutzzone 

und die Weitere Schutzzone werden, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise 
kenntlich gemacht. 

 
(5) Die Anlagen (Lageplan und Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6) sind Bestandteil 

dieser Verordnung. 
 

§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten 
(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher 

Entscheidungen gem. § 52 Abs. 1 Satz 1 WHG, 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

1. bei Eingriffen in den Untergrund  
 

1.1 Aufschlüsse oder 
Veränderungen der 
Erdoberfläche, auch 
wenn Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, 
vorzunehmen oder zu 
erweitern (insbesondere 
linienhaft durchhaltende 
Geländeeinschnitte, 
Fischteiche, 
Rohstoffabbau, 
genehmigungsfreie 
Abgrabungen gem. Art. 6 
Abs. 2 BayAbgrG 

nur zulässig wie in Zone II 
sowie im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den nach 
Nrn. 2 bis 5 zulässigen 
Maßnahmen, verboten für 
genehmigungsfreie 
Abgrabungen  

nur Bodenbearbeitung im 
Rahmen der 
ordnungsgemäßen 
landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Nutzung 
zulässig, verboten für 
genehmigungsfreie 
Abgrabungen   

1.2 Wiederverfüllen von 
Baugruben, 
Leitungsgräben und 
sonstiger Erdaufschlüsse  

nur zulässig im Zuge von 
Baumaßnahmen mit dem 
ursprünglichen Erdaushub oder 
natürlichem unbedenklichem 
Bodenmaterial unter Beachtung 
der bodenschutzrechtlichen 
Vorschriften und Regelwerke  
 
 

verboten 

1.3 Auf- und Einbringen von 
Bodenmaterial auf oder in 
den Boden 

verboten, außer für genehmigungsfreie Aufschüttungen nach 
Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 BayBO  

1.4 Leitungen zu verlegen 
oder zu erneuern (ohne 
Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

nur zulässig für 
- unterirdische Leitungen 

ohne Verwendung 
wassergefährdender 
Stoffe, zur unmittelbaren 
Versorgung im 
Schutzgebiet 
befindlicher Anwesen 
und Einrichtungen 

 

verboten 

1.5 Bohrungen nur zulässig für 
Bodenuntersuchungen  
bis zu 5 m Tiefe 

verboten 

1.6 Untertägige Eingriffe in 
den Untergrund, auch 
unterhalb des genutzten 
Grundwasserleiters, auch 
wenn diese außerhalb 
des 
Wasserschutzgebietes 
ansetzen  

 
 
verboten  
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 und 2) 

2.1 Errichten oder Erweitern 
von Rohrleitungsanlagen 
zum Befördern 
wassergefährdender 
Stoffe im Sinne des § 65 
UVPG i.V.m. Nrn. 19.3 
bis 19.6 der Anlage 1 
zum UVPG sowie  § 2 
Abs. 2 RohrFLtgV, 
außerdem von 
Rohrleitungsanlagen, die 
nicht der AwSV 
unterliegen, bei denen 
jedoch zumindest 
Anlagenteile 
wassergefährdende 
Stoffe enthalten können    

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 Abs. 1 
Satz 1, Satz 2 und Satz 3 
erste Alternative WHG 
zum Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen zu errichten oder 
zu erweitern (ohne Nrn. 
2.4 bis 2.6) 
Hinweis: Betreiben nach 
Nr. 2.3 
 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2, Ziffer 2a),  6 Wochen 
nach Anzeige beim 
Landratsamt Altötting  

verboten 

2.3 Anlagen nach § 62 Abs. 1 
Satz 1, Satz 2 und Satz 3 
erste Alternative WHG 
zum Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen zu betreiben 
 

für alle bestehenden Anlagen 
(Anlagen, die zum (Datum des 
Inkrafttretens der Verordnung) 
bereits errichtet sind, sind 
bestehende Anlagen im Sinne 
dieser Verordnung): 
Betreiben nur zulässig bei 
Anzeige innerhalb von 3 
Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung sowie unter 
Einhaltung der Pflichten und 
Fristen in Anlage 2, Ziffer 2; 
durch diese Verordnung neu 
begründete Pflichten und 
Fristen sind erstmalig innerhalb 
von 2 Jahren nach deren 
Inkrafttreten zu erfüllen  

für alle bestehenden Anlagen 
(Anlagen, die zum (Datum des 
Inkrafttretens der Verordnung) 
bereits errichtet sind, sind 
bestehende Anlagen im Sinne 
dieser Verordnung): 
Betreiben nur zulässig bei 
Anzeige innerhalb von 3 
Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung sowie 
unter Einhaltung der Pflichten 
und Fristen in Anlage 2, Ziffer 
2; durch diese Verordnung 
neu begründete Pflichten und 
Fristen sind erstmalig 
innerhalb von 2 Jahren nach 
deren Inkrafttreten zu erfüllen 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

2.4 Biogasanlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern1 

nur zulässig für 
landwirtschaftliche Anlagen bis 
zu einem Gesamtvolumen von 
3.000 m3 zur Verarbeitung 
eigenbetrieblich anfallender 
Gärsubstrate nach § 2 Abs. 8 
AwSV, sofern Dichtheit und 
Betriebssicherheit vor 
Inbetriebnahme, nach einer 
Erweiterung sowie 
wiederkehrend alle 5 Jahre 
durch einen Fachbetrieb, bei 
nach Anlage 6 AwSV 
prüfpflichtigen Anlagen durch 
einen Sachverständigen nach § 
2 Abs. 33 AwSV nachgewiesen 
werden  

 
 
 
 
 
verboten 
 

2.5 Windkraftanlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig für getriebelose 
Anlagen ohne 
Spezialgründungen, sofern die 
Gründungssohle über dem 
höchsten zu erwartenden 
Grundwasserstand2 liegt  

 

2.6 Anlagen zur 
Erdwärmenutzung zu 
errichten oder zu 
erweitern 

Nur zulässig für Kollektoren 
nach den Maßgaben in Anlage 
2 Ziff. 2b, sofern die 
Eingriffstiefe 4 m nicht 
überschreitet und die 
Maßnahme mindestens 6 
Wochen vor Beginn der 
Arbeiten beim Landratsamt 
Altötting angezeigt wird 

 
 
verboten 

                                                           
1 Gärsubstrat- und Gärrestelager sind Teil der Biogasanlage, wenn sie nach § 2 Abs. 14 AwSV im engen 

räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Herstellungsanlage stehen. 

2 Der höchste, natürliche Grundwasserspiegel, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfür ist 

der höchste gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 

Metern. In Abhängigkeit geologischer und hydrogeologischer (z.B. starke Grundwasserschwankungen im Karst), 

wetterbedingter (z.B. extreme Feuchtperioden) oder technischer (z.B. Einstellung von Grundwasserentnahmen) 

Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer Sicherheitsabstand erforderlich sein. Sofern langjährige durchgehende 

Messungen für den Standort vorliegen (> 50 Jahre, mind. 1 Messung je Monat), kann der Sicherheitsabstand 

auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Extremwerte im Grundwasser resultieren, sind 

maximal hundertjährige Hochwasser (HQ100) maßgeblich. Bei fehlender Datengrundlage ist eine Ableitung aus 

Messungen an benachbarten Grundwassermessstellen möglich, unter Beachtung der hydrogeologischen 

Verhältnisse (z.B. Grundwassergefälle, ggf. abweichende Untergrundverhältnisse).        
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

2.7 Abfüllen und Lagern 
wassergefährdender 
Stoffe außerhalb von 
Anlagen nach § 62 WHG 

nur zulässig für  
- das Abfüllen (z.B. 

Betanken) über 
technische 
Schutzvorkehrungen mit 
Eignungsnachweis 

- das kurzfristige (wenige 
Tage) Lagern von 
Stoffen bis 
Wassergefährdungs-
klasse 2 in dafür 
geeigneten, dichten 
Transportbehältern bis 
zu je 50 Liter   

verboten 

2.8 Sonstiger Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen außerhalb von 
Anlagen nach § 62 WHG, 
soweit nicht nach Nrn. 
4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.4 
und 6.5 zulässig 

nur zulässig für 
- Verwenden über 

flüssigkeitsundurch-
lässigen, regelmäßig 
durch Augenschein auf 
Unversehrtheit und 
Funktionsfähigkeit zu 
kontrollierenden, vor 
Witterungseinflüssen 
geschützten 
Betriebsflächen (wie 
z.B. in Werkstätten), 
unter Bereithalten 
geeigneter Bindemittel 

- Mitführen und 
Verwenden der nötigen 
Betriebsstoffe für 
Fahrzeuge und 
Maschinen (auf die 
Pflicht zur 
Gefahrenminimierung, 
z.B. Verwendung 
biologisch abbaubarer 
Kettenschmieröle, wird 
hingewiesen) 

- Kleinmengen im 
Rahmen des üblichen 
privaten Hausgebrauchs 

- Winterdienst auf 
Verkehrswegen    

verboten 

2.9 Abfall i. S. d. 
Abfallgesetze auf 
Deponien sowie 
bergbaulichen Abraum 
oder unverwertbare 
Lagerstättenanteile in 
Gruben, Brüchen und 
Tagebauen abzulagern  

verboten 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

2.10 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnun
g 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanl
agen für häusliches, 
gewerbliches oder 
kommunales Abwasser 
zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen 
Hinweis: Betreiben siehe 
unter Nr. 3.8  

nur zulässig, wenn die Dichtheit 
der Becken sowie aller 
zugehörigen Leitungen und 
Schächte durch geeignete 
Konzeption, Bauabnahme und 
Dichtheitsprüfung vor 
Inbetriebnahme sichergestellt 
wird  

verboten 

3.2 Mischwasserentlastungs-
bauwerke zu errichten 
oder zu erweitern 
 
Hinweis: Betreiben siehe 
Nr. 3.8  

Nur zulässig wenn die Dichtheit 
aller Rückhalteräume und der 
zugehörigen Leitungen durch 
geeignete Konzeption‚ 
Bauabnahme und 
Dichtungsprüfung vor 
Inbetriebnahme sichergestellt 
wird   

 
 
 
verboten 

3.3 Trockentoiletten  ---- verboten 

3.4 Ausbringen von 
Abwasser  
    

verboten 
 
Hinweis: Befreiungsoptionen s. 
Anlage 2 Ziffer 3 
 
 
 

 
 
verboten 

3.5 Anlagen zum gezielten 
Einleiten von 
gesammeltem 
Niederschlagswasser ins 
Grundwasser oder 
Oberflächengewässer, 
auch von außerhalb des 
Schutzgebietes, zu 
errichten oder zu 
erweitern   

nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den 
bewachsenen Oberboden 

verboten 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

3.6 Anlagen zum gezielten 
Einleiten von gereinigtem 
kommunalem, häuslichen 
oder gewerblichem 
Abwasser in das 
Grundwasser 
(Versickern) oder in den 
Steinbach und seiner 
Zuläufe, auch von 
außerhalb des 
Schutzgebietes, zu 
errichten oder zu 
erweitern 

 
 
 
verboten 

   

3.7 Abwasserleitungen und 
zugehörige Anlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern 
 
Hinweis: Betreiben siehe 
Nr. 3.8 

nur zulässig für Freispiegel- 
oder Unterdruckleitungen zum 
Ableiten des im 
Wasserschutzgebiet 
anfallenden Abwassers (kein 
Durchleiten von außerhalb des 
Wasserschutzgebietes 
gesammeltem Abwasser), 
wenn der schadensfreie 
Zustand der 
Entwässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch 
Dichtheitsprüfung, bei 
Freispiegelanlagen zusätzlich 
durch eingehende Sichtprüfung, 
nach den allgemein 
anerkannten Regeln der 
Technik nachgewiesen wird.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verboten 

3.8 Abwasseranlagen sowie 
Grundstücksentwässerun
gs-anlagen einschließlich 
Kleinkläranlagen zu 
betreiben 

nur zulässig unter Nachweis der Prüfungen gem. Anlage 2 
Ziffer 4 gegenüber dem Landratsamt Altötting 
Bei zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits 
bestehenden Leitungen oder Anlagen sind die Nachweise der 
Prüfungen gemäß Anlage 2 Ziffer 4 der Verordnung erstmalig 
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung 
gegenüber dem Landratsamt vorzulegen. 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

 
 
4. 

bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, 
sonstigen Handlungen im Freien 

4.1 Straßen, Wege und 
sonstige Verkehrsflächen 
(Flächen nach § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB, 
landwirtschaftliche sowie 
gewerbliche Hofflächen, 
die der Zufahrt, dem 
Umschlagen und der 
vorübergehenden 
Lagerung dienen können) 
zu errichten oder zu 
erweitern 

 nur zulässig ohne 
wesentliche   Minderung 
(< 10 %) der 
Schutzfunktion der 
Grundwasserüber-
deckung, für 

o Gemeindeverbindungs-
straßen, Kreis-, Staats-, 
Bundesstraßen, wenn 
die Richtlinien für 
bautechnische 
Maßnahmen an Straßen 
in 
Wasserschutzgebieten 
(RiStWag) in der jeweils 
geltenden Fassung 
beachtet werden 

o sonstige Flächen unter 
Berücksichtigung von 
Nr. 3.5 

o sonstige Wege wie in 
Zone II 

- verboten für 
Bundesautobahnen 

 

nur zulässig für öffentliche 
Rad-, Feld- und Waldwege, 
beschränkt-öffentliche Wege, 
Eigentümer- und Privatwege, 
ohne Geländeeinschnitte und 
bei breitflächigem Versickern 
des ungesammelt 
abfließenden 
Niederschlagswassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.3 Verwenden von 
Baumaterialien mit 
auswaschbaren oder 
auslaugbaren 
wassergefährdenden 
Stoffen (z.B. 
Recyclingmaterial, 
Schlacke, 
Imprägniermittel), 
insbesondere beim 
Straßen-, Wege- und 
Eisenbahnbau 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig für 
Baustelleneinrichtungen und 
die unvermeidbare Lagerung 
der für die Baumaßnahme 
benötigten Baustoffe, wobei 
auswaschbare oder 
auslaugbare Materialien 
witterungsgeschützt zu lagern 
sind (auf die Nrn. 2.2 und 2.7 
wird hingewiesen)  

verboten 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

4.5 Bade- oder Zeltplätze 
einzurichten oder zu 
erweitern; Camping aller 
Art 

nur zulässig mit 
Abwasserentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässerung 
unter Beachtung von Nr. 3.7 
und 3.8 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

- nur zulässig ohne 
wesentliche   
Minderung (< 10 %) 
der Schutzfunktion 
der 
Grundwasserüberde
ckung und mit 
Abwasserentsorgun
g über eine dichte 
Sammelentwässerun
g gemäß Nr. 3.7 und 
3.8 sowie mit 
jederzeit 
ausreichender 
Anzahl befestigter, 
ordnungsgemäß 
entwässerter 
Parkplätze unter 
Beachtung von Nr. 
5.1 

- verboten für 
Tontaubenschießanl
agen und 
Motorsportanlagen 

verboten 

4.7 Öffentliche 
Veranstaltungen 
durchzuführen 

- nur zulässig mit 
ordnungsgemäßer 
Abwasserentsorgun
g und 
ausreichenden, 
befestigten 
Parkplätzen (wie 
z.B. bei 
Sportanlagen) 

- verboten für 
Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten verboten 

4.9 Flugplätze einschl. 
Sicherheitsflächen, 
Notabwurfplätze, 
militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu 
errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen 
durchzuführen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu 
errichten oder zu 
erweitern 

--- verboten 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

4.12 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht 
der land- oder 
forstwirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Produktion 
dienen (z.B. 
Verkehrswege, für die 
Allgemeinheit bestimmte 
Flächen wie Rasensport- 
und Golfplätze) 

nur zulässig mit fachrechtlicher 
Genehmigung nach § 12 Abs. 2 
PflSchG i. d. jeweils gültigen 
Fassung 

 
 
 
verboten 

4.13 Düngen mit Stick-
stoffdüngern 

nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung mit 
den nach Nrn. 6.1 bis 6.3 
zulässigen Stoffen  

nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung mit 
Mineraldünger  

4.14 Beregnung von 
öffentlichen Grünanlagen, 
Rasensport- und 
Golfplätzen 

nur zulässig bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70 % der 
nutzbaren Feldkapazität und 
mit Dokumentation der 
täglichen 
Bewässerungsmengen 

 
verboten 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen und 
zugehörige Kfz-
Stellplätze (ohne Nr. 4.1) 
zu errichten oder zu 
erweitern  

nur zulässig bis 4 m 
Eingriffstiefe, wenn  

 anfallendes häusliches 
oder gewerbliches 
Abwasser in eine dichte 
Sammelentwässerung 

oder bei Reinigung des 
häuslichen Abwassers über 
eine Kleinkläranlage mit 
biologischer Reinigungsstufe 
das gereinigte Abwasser über 
die filterwirksame 
Oberbodenschicht in den 
Untergrund (z.B. 
Pflanzenbeetanlage) eingeleitet 
(unter Beachtung von Nrn. 3.5, 
3.7 und 3.8) wird und die 

  Gründungssohle über 
dem höchsten zu 
erwartenden 
Grundwasserstand liegt 
3 

verboten 

                                                           
3 Der höchste, natürliche Grundwasserspiegel, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. 

Hierfür ist der höchste gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines 

Sicherheitsabstandes von 0,5 Metern. In Abhängigkeit geologischer und hydrogeologischer (z.B. starke 

Grundwasserschwankungen im Karst), wetterbedinger (z.B. extreme Feuchtperioden) oder technischer 

(z.B. Einstellung von Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer 

Sicherheitsabstand erforderlich sein. Sofern langjährige durchgehende Messungen für den Standort 

vorliegen (> 30 Jahre, mind. 1 Messung je Monat) kann der Sicherheitsabstand auch reduziert werden. 

Sofern aus Hochwasserereignissen Extremwerte im Grundwasser resultieren, sind maximal 

hundertjährliche Hochwässer (HQ100) maßgeblich. Bei fehlender Datengrundlage ist eine Ableitung 
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

5.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete  

--- verboten 

5. Stallungen zu errichten 
oder zu erweitern 4 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2 Ziffer 5a 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, 
Gülle, Silagesickersaft, 
Festmist und Gärfutter 
(JGS-Anlagen)5 zu 
errichten oder zu 
erweitern  

nur zulässig im engen 
räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang mit Stallungen 
nach Maßgabe der Anlage 2, 
Ziffer 5a),  frühestens 6 
Wochen nach Anzeige der 
Maßnahme beim Landratsamt 
Altötting 

verboten 

5.5 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, 
Gülle, Silagesickersaft, 
Festmist und Gärfutter 
(JGS-Anlagen)5 zu 
betreiben 

für alle bestehenden Anlagen: 
Betreiben nur zulässig bei 
Anzeige innerhalb von 3 
Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung und unter 
Einhaltung von Anlage 2 Ziffer 
5b;  
durch diese Verordnung neu 
begründete Pflichten und 
Fristen sind erstmalig innerhalb 
von 2 Jahren nach deren 
Inkrafttreten zu erfüllen   

Anzeigepflicht wie Zone III, mit 
anschließender behördlicher 
Entscheidung zum 
Weiterbetrieb nach § 52 WHG  

5.6 gewässerbauliche 
Veränderungen 
vorzunehmen, welche 
Grundwasserströmung 
und -beschaffenheit 
beeinflussen können  

 
 
verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, 
Jauche, Festmist, 
Festmistkompost und 
Gärresten  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten  

                                                                                                                                                                                        
aus Messungen an benachbarten Grundwassermessstellen möglich, unter Beachtung der 

hydrogeologischen Verhältnisse (z.B. Grundwassergefälle, ggf. abweichende Untergrundverhältnisse). 

 

4 Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die 

entsprechenden „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-

Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die näheren Ausführungen zur 

baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf 

aktuellen Stand gemäß AwSV ist zu achten. 

 

5 nach § 2 Abs. 13 AwSV  
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 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

6.2 Düngen mit sonstigen 
organischen und 
mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne 
Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln 
und Rechtsvorschriften 

6.3 Ausbringen oder Lagern 
von - Stoffen nach  
Abfallverzeichnis-
Verordnung 
(insbesondere Schlämme 
jeglicher Art), 
- klärschlammhaltigen 
Düngemitteln, 
- Düngemitteln bzw. 
Gärresten bzw. Kompost 
mit Anteilen von 
behandelten oder 
unbehandelten 
Bioabfällen oder 
tierischen 
Nebenprodukten 

verboten,  
 
ausgenommen Kompost 
 
- mit RAL-Prüfzeugnis 
„geeignet für WSZ III“ 
- aus der Eigenkompostierung 
in Hausgärten 
 
 
 
  

verboten 

6.4 Lagern von Festmist, 
Sekundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf 
unbefestigten Flächen 

nur zulässig für Kalkdünger, 
Mineraldünger und 
Schwarzkalk (auf die Pflicht zur 
dichten Abdeckung gegen 
Niederschlag wird hingewiesen) 

 
 
verboten 

6.5 Lagern von Gärfutter 
oder Gärsusbstrat 
außerhalb ortsfester 
Anlagen 

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsafterwartung sowie 
Ballensilage 

verboten 

6.6 ganzjährige 
Bodendeckung durch 
Zwischen- oder 
Hauptfrucht  

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. 
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare 
Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen.  
Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 01.04. eingearbeitet 
werden. 

6.7 Beweidung jeglicher Art, 
Freilandtierhaltung (auch 
in Zusammenhang mit 
ortsveränderlichen 
Geflügelställen), Koppel- 
und Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland, 
Feld- und Kleegras ohne 
flächige Verletzung der 
Grasnarbe (siehe Anlage 2, 
Ziffer 6) oder für bestehende 
Nutzungen, die unmittelbar an 
bereits vorhandene Stallungen 
gebunden sind 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und 
Wildgatter zu errichten; 
Wildkirrungen, 
Aufbrechen und 
Vergraben von Wild / 
Wildresten 

--- verboten 

6.9 Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel aus 
Luftfahrzeugen oder zur 
Bodenentseuchung 

verboten 



104 

 in der Weiteren  
Schutzzone  

in der Engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone (Zone III)  (Zone II) 

6.10 Bewässerung 
landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzter 
Freilandflächen 

nur zulässig bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70 % der 
nutzbaren Feldkapazität und 
mit Dokumentation der 
täglichen 
Bewässerungsmengen 

verboten 

6.11 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen, 
zu ändern oder zu 
erneuern 

verboten,  
ausgenommen 
Instandsetzungs- und 
Pflegemaßnahmen an bereits 
bestehenden Einrichtungen, mit 
schonenden Verfahren 1 
Woche nach Anzeige beim 
Landratsamt Altötting  

verboten,  
ausgenommen 
Instandsetzungs- und 
Pflegemaßnahmen an bereits 
bestehenden Einrichtungen, 
mit schonenden Verfahren 
nach Befreiung i.S.v.  
§ 4 dieser Verordnung beim 
Landratsamt Altötting 

6.12 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, 
Ziffer 7 neu anzulegen 
oder zu erweitern 

--- verboten 

6.13 Anlegen von 
Rückegassen 

nur zulässig unter Beachtung 
des LfU-Merkblattes 1.2/10 
„Forstwegebau und Holzernte 
im Wasserschutzgebiet“ 

nur zulässig wie in Zone III, 4 
Wochen nach Anzeige beim 
Landratsamt Altötting 

6.14 forstliche 
Hiebmaßnahmen, 
Kahlhiebe > 3.000 m2 
oder wirkungsgleiche 
Maßnahmen 

forstliche Hiebmaßnahmen nur zulässig im Rahmen 
schonender Bewirtschaftung gemäß Art. 14 BayWaldG; 
Kahlhiebe nur in besonders begründeten Fällen (wie z.B. 
Windwurf, Schädlingsbefall, etc.) mit Anzeige beim Landratsamt 
Altötting; bei planmäßigen Kahlhieben ohne sofortige 
Wiederaufforstung ist eine Befreiung i.S.v. § 4 dieser 
Verordnung durch das Landratsamt Altötting erforderlich (siehe 
Anlage 2 Ziff. 8)  

6.15 Rodung verboten 

6.16 Lagerung von 
Hackschnitzeln 
außerhalb von Gebäuden  

nur zulässig für unbehandeltes 
Material und bei ständiger 
Abdeckung gegen 
Niederschläge 

verboten 

6.17 Nasskonservierung von 
Rundholz 

nur Beregnung von 
unbehandeltem Holz bis zu 
5.000 Festmetern zulässig   

verboten 

 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführten 

Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen 
der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten. 

 
§ 4 Befreiungen 

 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und 

Handlungspflichten des § 3 sowie von Duldungs- und Handlungspflichten nach §§ 
6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 

 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- 

und Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
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(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Altötting vom 
Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt 
wird, sofern es das Wohl der der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der 
Wasserversorgung erfordert. 

 
(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von 

Verboten und Beschränkungen des § 3 Abs. 1 und 2 bezüglich der Nummern 3.5 
und 5.1 erforderlich, so hat der Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die 
durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragte die 
erforderlichen Baumaßnahmen und Schutzvorkehrungen frühzeitig mit dem 
Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für dringende Abhilfemaßnahmen in 
Notfällen gilt die Befreiung als erteilt, sofern zuständige Kreisverwaltungsbehörde, 
Wasserwirtschaftsamt und staatliches Gesundheitsamt verständigt sind. 

 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 

Schutzgebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, 
Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des 
Landratsamtes Altötting zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften 
verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 

57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 

 
§ 6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 WHG) 

  
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 

Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der 
anderen Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich 
gemacht werden. 

 
(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten 

Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes 
Altötting zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet 
durch Beauftragte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist, oder des Landratsamtes Altötting zu dulden. 

 
(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der 

Eigenüberwachungspflichten gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
(Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung durch  

 
a. Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 

Verordnung geschützt ist, oder 
b. von ihm hiermit Beauftragte 

 
zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und 
Prüfungen zu ermöglichen. 
 

(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen 
dem Begünstigten und/oder dem Landratsamt Altötting innerhalb von 4 Wochen 
vorzulegen.    
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§ 7 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHG) 
 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 
erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder 
forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach Maßgabe des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur 
Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein 
angemessener finanzieller Ausgleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. Die 
Höhe ergibt sich aus den zum Erreichen des Schutzzwecks tatsächlich erforderlichen 
Einschränkungen oder Mehraufwendungen. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine 
Befreiung nach § 4 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen 
werden kann, ist über die Fälle des § 5 Abs. 2 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 
96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
§ 8 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 

Verordnung geschützt ist (Begünstigter) 
 

(1) Der Begünstigte hat den Fassungsbereich wirksam gegen den Zutritt Unbefugter, gegen 
Zufluss von Niederschlags- und Schmelzwässern sowie vor Beeinträchtigungen der 
schützenden Bodendecke und gegebenenfalls der Fassungsanlagen infolge tieferer 
Durchwurzelung und Windwurf zu schützen. Bereits vorhandene Bäume sind 
bodenschonend zu entfernen, entstandene Verletzungen der Bodendecke umgehend zu 
beheben. 

 
(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur 

Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen 
anzubringen und zu unterhalten, an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde 
anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen eine 
Kennzeichnung erforderlich ist. 

 
(3) Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die Weitere 

Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die 
Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen 
und in den Jahresbericht nach § 5 EÜV aufzunehmen. Sofern eine Mängelbeseitigung in 
einer der Gefährdungslage und Zumutbarkeit angemessenen Frist nicht erreicht werden 
kann, sind das Landratsamt Altötting und das Wasserwirtschaftsamt Traunstein zu 
verständigen.  

 
Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und 
Festmistkompost in der Engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. 
Verstöße sind dem Landratsamt Altötting unverzüglich mitzuteilen.  
 

(4) Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 5 
EÜV i.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 3 WHG jährlich vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. 
Dies betrifft insbesondere auch die Daten zur Rohwasserbeschaffenheit. 

 
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. einer   Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 2 
zuwiderhandelt oder einer Pflicht nach § 8 nicht nachkommt, 
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2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit 
der Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 

 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 6 nicht duldet.   

 
§ 10 Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Altötting in Kraft. 
 
 
Altötting, den 19.04.2024 
Landratsamt Altötting 
 
 
Schneider 
Landrat 
 
 
Anlage 1: Lageplan M 1:5.000 
Anlage 2: Begriffsbestimmungen (Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6) 
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Anlage 2 zur Verordnung 
 
Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6 
Die Anzeige nach 2.2, 2.3, 2.6, 5.4, 5.5 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort und zur 
Abgrenzung der Anlage, zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage 
umgegangen wird, zu bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam 
sind, enthalten.     
 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 
 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2, 2.3 und 2.6) 
 
a) Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zone III) für Anlagen nach Ziffer 

2.2 sind nur zulässig: 
 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und 

oberirdische Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe (z.B. biogene Öle wie Rapsöl) 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie 
nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der 
Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen 
wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für 
aufschwimmende flüssige Stoffe (z.B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 
sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, 
entsprechend den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV. 

 
Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die 
Prüffristen gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zone III), 
auch für bereits bestehende Anlagen. 
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 
regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 
 
b) für in Zone III nach Nr. 2.6 zulässige Erdwärmekollektoren oder für im Schutzgebiet 

bereits bestehende Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden (Nr. 2.3) sind 
mindestens die materiellen Anforderungen nach § 35 Abs. 2 AwSV einzuhalten. Es sind 
nur Wärmeträgermedien auf Propylenglykol-Basis nach aktueller LAWA-Positivliste 
zulässig. Der Verteilerschacht ist flüssigkeitsdicht und für Kontrollen zugänglich 
auszuführen. Der Schacht und alle einsehbaren Anlagenteile sind regelmäßig durch 
Sichtprüfung auf Dichtheit zu kontrollieren. Die selbsttätige Überwachungs- und 
Sicherheitseinrichtung für den Leckagefall ist spätestens alle 30 Monate durch einen 
Fachbetrieb auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Für neue Erdwärmekollektoren ist 
das Rohrleitungssystem in PE100-RC oder PE-X auszuführen; zum Schutz vor etwaigen 
späteren Erdarbeiten ist die genaue Lage planlich zu dokumentieren und bei der 
Wiederverfüllung (siehe Nr. 1.2) durch ein dehnungsfähiges Trassenwarnband 50 cm 
oberhalb der Anlagenteile zu markieren.      

 
3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 
 
Für abgelegene Anwesen nach Art. 41 Abs. 2 BayBO kann in der Weiteren Schutzzone III im 
Einzelfall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus 
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vorbehandelten Abwassers mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und 
abfallrechtlich ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der Engeren 
Schutzzone II kommt eine Befreiung regelmäßig nicht in Betracht. 
 
 
4. Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich 

Kleinkläranlagen zu betreiben (zu Nr. 3.8) 
 
Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 

Behandlungsanlagen/ Leitungstyp Prüfungsintervalle/Prüfungsart 
 

Weitere Schutzzone 
III 
 

Engere Schutzzone II 

1. Öffentliche Abwasseranlagen 

1.1 Abwasserbehandlungsanlagen, 
Mischwasserentlastungsbauwerke, 
Regenklär- und Rückhaltebecken 

Dichtheitsprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung alle 3 
Jahre* 

1.2 kommunale Abwasserleitungen und 
Schächte 

eingehende 
Sichtprüfung alle 5 
Jahre, 
Dichtheitsprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung alle 3 
Jahre* 

2. Private Abwasseranlagen 

2.1 Abwasserleitungen und Schächte für 
häusliches Abwasser 

eingehende 
Sichtprüfung alle 10 
Jahre 

Dichtheitsprüfung alle 5 
Jahre 

2.2 Kleinkläranlagen 
 

Dichtheitsprüfung 
alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung alle 3 
Jahre* 

2.3 Abwasserleitungen und Schächte für 
gewerbl./industrielles Abwasser nach 
einer Behandlungsanlage  

 
eingehende 
Sichtprüfung alle 10 
Jahre 

 
Dichtheitsprüfung alle 5 
Jahre 

2.4 Behandlungsanlagen für gewerbl. 
/industrielles Abwasser, 
Abwasserleitungen und Schächte vor 
einer Behandlungsanlage  

Dichtheitsprüfung 
alle 5 Jahre 

Dichtheitsprüfung alle 3 
Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Verordnung innerhalb von 2 Jahren 

*Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein 
„sehr hohes“ Gefährdungspotential vorliegt. Die Beurteilung des Gefährdungspotentials 
gem. LfU-Merkblatt 4.3/16 durch ein hydrogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu 
beauftragen und die Einstufung zusammen mit einem Vorschlag für die Verlängerung des 
Prüfintervalls der Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 
 
5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3, 5.4 und 5.5) 
 
5 a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und Nr. 5.4) 
 
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-
Arbeitsblatt A 792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur 
durch einen Fachbetrieb nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen 
Zustand der Anlagen einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer 
Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen nach AwSV 
prüfen zu lassen. 
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Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 
Wochen im Voraus der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen 
Antragsunterlagen anzuzeigen. Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von 
Ausgleichsansprüchen nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG auch dem 
Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der 
Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 Wochen vorher 
anzuzeigen. 
 
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind 
flüssigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische 
Rissbreite 0,2 mm) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu 
kontrollieren. 
 
5aa) Stallungen 
 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, 
die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
laufenden Betriebes reparierbar sind. 
 
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, 
dass eine Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes 
möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende 
Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. 
 
Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone III vorhandenen Anwesen 
entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“.        
 
Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 
 
5ab) JGS-Anlagen 
Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für JGS-Anlagen nur Bauprodukte, 
Bauarten oder Bausätze verwendet werden, für die die bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweise unter Berücksichtigung wasserrechtlichen Anforderungen 
vorliegen. 
 
JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig vom 
Gesamtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 
 
JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen über 
3 m oder mehr als 1.000 m3 Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet 
und betrieben werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter ableitet. 
 
Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle-bzw. Jauchekanälen ist mittels 
Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu 
kontrollieren, eine jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das 
Leckageerkennungssystem ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich 
(z.B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die besonderen Bestimmungen der Zulassung sind zu 
beachten. 
 
Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht 
auszuführen z.B. mit Fugenbändern oder -blechen. 
 
Bei JGS-Anlagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen 
(vgl. § 2 Abs. 14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Abs. 1 Nr. 2.4 der 
Wasserschutzgebietsverordnung.    
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5 b) Dichtheitsprüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5) 
 
Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Ziffer 10 
des DWA-Arbeitsblattes A 792 hinsichtlich der Dichtheitsprüfung unabhängig von dem 
Anlagenvolumen, sofern keine Leckageerkennung vorhanden ist. 
 
Die Prüfintervalle betragen: 
Weitere Schutzzone III:    5 Jahre 
 
 
6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 
 
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher 
Rinderweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von 
Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 
 
7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und 
gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.12): 
 
- Beerenanbau 
- Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge) 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
- Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist 

(z.B. Energiewälder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 
 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung 
im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender  Größe 
der Anbaufläche. Eine  Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 WHG besteht 
insbesondere für Kulturen, die ohne chemischen Pflanzenschutz und intensive Düngung 
betrieben werden. 
 
8. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 
 
Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in wenigen kurz aufeinander 
folgenden Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine 
ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig 
einsetzenden erheblichen Nährstoffüberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des 
Bestandsklimas in Freiflächenbedingungen eine massive Mineralisation organischer Substanz 
mit schubweiser Nitratauswaschung in das Grundwasser.   
Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die Lichthauung, bei der nur noch 
vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. 
Kahlhiebe sind nach Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu vermeiden, im Schutzwald eigens 
erlaubnispflichtig. Erscheint im sachlich begründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. im 
Wasserschutzgebiet unumgänglich, so bedarf dieser der Befreiung durch die 
Kreisverwaltungsbehörde, unter der Voraussetzung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung 
der Grundwasserbeschaffenheit dadurch nicht zu besorgen ist. Bei sofortiger 
Wiederaufforstung ist die Befreiung nicht erforderlich.  
Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine 
umgehende Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume 
und daher u. U. nur durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt 
Altötting unter Vorlage der forstfachlichen Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und 
Dringlichkeit durch den zuständigen Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Unbeschadet Nr. 6.15 bleibt eine Rodung verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. 
in unausweichlichen Fällen eine Befreiung nach § 4 dieser Verordnung vorbehalten). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Az.: 21-641.5/4 
 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG);  
Antrag von Marcel Moreth auf Erteilung einer Planfeststellung bzw. Plangenehmigung 
gemäß § 68 WHG für die Errichtung einer Löschteichanlage auf Fl.Nr. 174 Gem. 
Oberpleiskirchen, Gemeinde Pleiskirchen; 
Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur UVP-Pflicht gem. § 7 Abs. 1, § 5 Abs. 2 UVPG  
 

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 UVPG 
 
Herr Marcel Moreth hat die Erteilung einer Planfeststellung bzw. Plangenehmigung  gemäß § 
68 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) für eine Löschteichanlage, die sich auf Fl.Nr. 174 Gem. 
Oberpleiskirchen, Gemeinde Pleiskirchen befindet, beantragt. Bei dem Vorhaben handelt es 
sich um einen genehmigungspflichtigen Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 i.V.m. § 68  
WHG. 
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG i.V.m. Nr. 13.18.1 
der Anlage 1 zum UVPG vorgenommen. Beteiligt wurden das Wasserwirtschaftsamt 
Traunstein, die untere Naturschutzbehörde und Bauaufsichtsbehörde sowie das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege.   Die überschlägige Vorprüfung hat ergeben, dass bei dem 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen gemäß den in Anlage 3 des UVPG 
aufgeführten Kriterien vorliegen, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung 
zu berücksichtigen wären. Bei der ausgeführten Teichanlage handelt es sich um einen 
sonstigen, naturfernen Gewässerausbau. Das Vorhaben befindet sich unmittelbar neben dem 
als Einzelbaudenkmal erfassten Schloss Klebing. Darüber hinaus sind der Bereich des 
Schlosses und die unmittelbar anschließenden Flächen als Bodendenkmal eingetragen. Das 
Vorhaben hat erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe; der 
Eingriff ist bereits mit Ausführung des Vorhabens erfolgt. Es ist davon auszugehen, dass bei 
den für den Teich durchgeführten Bodeneingriffen alle untertägig erhaltenen mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Bodendenkmäler auf einer Gesamtfläche von ca. 1800 m² 
unwiederbringlich und ohne Dokumentation zerstört wurden. Somit besteht im Rahmen des 
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens dem Grundsatz nach eine Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht). 
 
Diese Feststellung, die nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG) wird hiermit 
gemäß § 5 Abs. 2 UVPG öffentlich bekannt gegeben.  
 
Der Bericht über diese allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls sowie die zu Grunde liegenden 
Unterlagen können während der Dienststunden nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung (Tel. 08671/502-761) im Landratsamt Altötting, Bahnhofstraße 13 
(Sparkassengebäude), Erdgeschoss, Zimmer-Nr. SE 09, 84503 Altötting, eingesehen werden. 
 
 
Altötting, 25.04.2024 
Landratsamt Altötting 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
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